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Index

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

B-VG Art133 Abs4

B-VG Art92 Abs1

VwGG §28 Abs3

VwGG §34 Abs1

Rechtssatz

Die Regelung des Art. 133 Abs. 4 B-VG stellt auf - gegebenenfalls abweichende, fehlende oder uneinheitliche -

Rechtsprechung des VwGH, nicht aber des OGH ab und der OGH (vgl. Art. 92 Abs. 1 B-VG), nicht aber der VwGH wird

vom Gesetz als Leitinstanz in Zivilsachen berufen. Indem die Revisionswerberin angibt, das angefochtene Erkenntnis

weiche von der Rechtsprechung des OGH ab und die im Revisionsfall zu lösenden Rechtsfrage sei in der

Rechtsprechung des OGH nicht einheitlich beantwortet, wird daher keine Rechtsfrage iSd Art. 133 Abs. 4 B-VG

dargelegt.
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